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Eines der Hauptanliegen der per 1.Januar 
2009 umgesetzten Unternehmenssteu-
erreform II bestand in der Beseitigung 

der sogenannten «wirtschaftlichen Doppel-
belastung» u. a. durch eine Milderung der Be-
steuerung der Dividendenausschüttungen an 
die Aktionäre (bei einer Beteiligungsquote von 
mindestens 10%). Vor der Einführung der Un-
ternehmenssteuerreform II zielte die Steuerpla-
nung der mitarbeitenden Aktionäre regelmässig 
darauf ab, möglichst hohe Löhne zu beziehen, 
da damit die Steuerbelastungen von Aktio-
när und seiner Gesellschaft optimiert werden 
konnten. Mit der Inkraftsetzung der Unterneh-
menssteuerreform II änderte sich die Strategie. 
Indem die Dividendenbezüge neu ermässigt be-
steuert wurden, konnte sich der mitarbeitende 
Aktionär durch Reduktion der Lohnbezüge und 
durch eine Erhöhung der Dividendenbezüge 
Steuervorteile und erst noch Einsparungen bei 
den Sozialversicherungsbeiträgen verschaffen. 

Diese Rechnung wurde aber ohne den Wirt 
gemacht. Die Sozialversicherungen sahen sich 
seit der Einführung der Reform mit sinken-
den AHV-Lohnbeiträgen auf den reduzierten 
Lohnbezügen der mitarbeitenden Aktionäre 
konfrontiert. Sie nehmen seither Dividenden-
zahlungen an die mitarbeitenden Gesellschafter 
bei Lohnkontrollen genauer unter die Lupe. Da-
durch gibt es nun vermehrt Fälle, in denen die 
Ausgleichskasse einschreitet und Dividende in 
Lohn umqualifiziert.

Angemessenheit der Bezüge
Im Grundsatz hat eine Unternehmung bei der Fest-
setzung der Lohn- und Dividendenbezüge einen 
erheblichen Ermessensspielraum. Den Ausgleich-
kassen steht es nicht zu, die Angemessenheit des 
Lohnes bzw. der Dividende frei zu überprüfen. Von 
der durch die Unternehmung gewählten Auftei-
lung ist nur dann abzuweichen, wenn ein offen-
sichtliches Missverhältnis zwischen Arbeitsleistung 
und Lohn bzw. zwischen eingesetztem Vermögen 
und Dividende besteht. Die Sozialversicherungen 
fokussieren dabei auf Missbrauchs- oder Umge-
hungsfälle. Auch das Bundesgericht hat sich schon 
mehrfach mit solchen Fällen auseinandergesetzt. 

•  Die Ausgleichskasse prüft in zwei Schritten die 
Angemessenheit des Lohnes und die Angemes-
senheit der Dividende.

Bei einem Missverhältnis dieser Bezüge kann 
sie einen Teil der Dividendenausschüttung als 
«Lohn» umqualifizieren mit der Folge, dass 
nachträglich darauf Sozialversicherungsabgaben 
zu entrichten sind.

Angemessenheit des Lohnes
Doch was gilt nun als angemessener Lohn? Bei 
der Beurteilung, ob eine angemessene bran-
chenübliche Entlohnung für die geleistete Arbeit 
vorliegt, sind nebst dem zeitlichen Umfang des 
Arbeitspensums auch das Tragen von Verantwor-
tung, das Einbringen von Know-how, besonde-
re Erfahrungen und Branchenkenntnisse sowie 
die Art der Tätigkeit (z.B. operative Geschäfts-
tätigkeit oder «blosses» Verwalten von Beteili-
gungen bei einer reinen Holdinggesellschaft) zu 
berücksichtigen. Massgebend sind immer die 
gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles. 
Eine vereinfachte schematische Prüfung wur-
de vom Bundesgericht in einem vor kurzer Zeit 
veröffentlichten Urteil abgelehnt. Früher stützte 
man sich öfter auf die so genannte «Nidwaldner 
Praxis» ab, welche einen Geschäftsführerlohn von 
CHF 120 000 als angemessen betrachtete. Auf die-
se Faustregel sollte man sich mittlerweile nicht 
mehr verlassen. Die Ausgleichskasse wendet 
u. a. bei dem Drittvergleich in ihrer aktuellen 
Praxis den schweizerischen Lohnvergleichsrech-
ner Salarium im Internet an.

Angemessenheit der Dividende
Anschliessend prüft die Ausgleichskasse beim 
Vermögensertrag, ob von einem offensichtlichen 
Missverhältnis zwischen eingesetztem Vermögen 
und ausgerichteter Dividende auszugehen sei. 
Die Angemessenheit der Dividende bemisst sich 
in Relation zum effektiven wirtschaftlichen Wert 
der Aktien (Steuerwert der Beteiligungspapiere). 
Dabei gelten aus dem laufenden Gewinn ausge-
schüttete Dividenden als vermutungsweise über-
höht, soweit sie eine Rendite von 10% übersteigen.

Das Gesamtpaket muss stimmen
Richtet man das Verhältnis zwischen Lohn und 
Dividende allein auf die unmittelbaren Steue-
rersparnisse aus, so ist der Dividendenbezug 
günstiger. Ziel muss aber eine ausgewogene 
Verteilung der Bezüge auf Lohn und Dividende 
sein, wobei neben der steuerlichen Optimierung 
weitere Aspekte zu berücksichtigen sind. Das 
Gesamtpaket muss stimmen. 

•  Leistungen aus der beruflichen Vorsorge: 
Der den Versicherungen gemeldete und ef-
fektiv bezahlte Jahreslohn bildet die Basis 
für die Renten- und Kapitalleistungen der 
2. Säule. Wird dieser versicherte Lohn re-
duziert, sind die Risiken Alter, Invalidität 
und Tod möglicherweise ungenügend ab-
gesichert. 

•  Einkauf in die 2. Säule: Zudem reduzieren sich 
die Möglichkeiten für einen steuerbegünstig-
ten Einkauf in die Pensionskasse.

•  Höhe der Vermögenssteuerwerte der Beteili-
gung: Ferner gilt es zu beachten, dass tiefere 
Lohnbezüge und höhere Dividendenausschüt-
tungen den Steuerwert der Aktien massiv erhö-
hen können, was zu spürbar höheren Vermö-
genssteuern führen kann. 

Bezugsstrategie planen
Es ist oft schwierig, in diesem Spannungsfeld 
unter Berücksichtigung der konkreten Bedürf-
nisse und Zielsetzungen tragfähige Lösungen 
zu finden. Generelle Aussagen sind stets durch 
individuelle Berechnungen zu überprüfen und 
an der Praxis von Steuer- und Sozialversiche-
rungsbehörden zu messen.
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Beispiel 2
Aktueller Steuerwert der Unternehmung CHF  1 500 000
Angemessene Dividende von max. 10% CHF 150 000
Effektiv ausgeschüttete Dividende  CHF  140 000
= theoretisch mögliche Aufrechnung CHF  0
  
Branchenüblicher Lohn  CHF  130 000
./. ausbezahlter Lohn CHF   30 000
= mögliche Umqualifi kation Dividende in Lohn CHF        0

Ergebnis: Keine Umqualifi kation der Dividende in Lohn, weil die Dividende den Rahmen der Ange-
messenheit nicht sprengt. Solange die Dividendenbezüge als angemessen gelten, gibt es auch in 
Fällen, bei denen Lohnbezüge offensichtlich zu tief sind, nichts zu korrigieren.

Beispiel 3
Aktueller Steuerwert der Unternehmung CHF  1 300 000
Angemessene Dividende von max. 10% CHF     130 000
Effektiv ausgeschüttete Dividende  CHF     300 000
= theoretisch mögliche Aufrechnung CHF     170 000
  
Branchenüblicher Lohn  CHF     130 000
./. ausbezahlter Lohn CHF     150 000
= mögliche Umqualifi kation Dividende in Lohn CHF                0

Solange der Lohn als angemessen gilt, gibt es auch in Fällen, bei denen die Dividendenbezüge 
offensichtlich überhöht sind, nichts zu korrigieren.

Beispiel 1
Aktueller Steuerwert der Unternehmung CHF 1 500 000
Angemessene Dividende von max. 10% CHF     150 000
Effektiv ausgeschüttete Dividende  CHF    200 000
= theoretisch mögliche Aufrechnung CHF       50 000
  
Branchenüblicher Lohn  CHF 160 000
./. ausbezahlter Lohn CHF  90 000
= mögliche Umqualifi kation Dividende in Lohn CHF 50 000

Ergebnis: Umqualifi kation von Dividende in Lohn maximal im Ausmass der übersetzten Dividende 
von CHF 50000; darauf kann die Ausgleichskasse die Sozialversicherungsbeiträge nachfordern.

Schematische Berechnungen anhand von 3 Beispielen

Inserat


